
ANMELDE-FORMULAR 
 
16.  AFRIKANISCHES & KARIBISCHES KULTURFEST 
Fr.  05.  – . So.  07.  August 2011,  Rebstockpark - Frankfurt  
 
AKKV e.V.                               Tel:/Fax: 069 293551 / 017628010719 
c/o Wendy Elsner                             Tel./Fax: 069 435577 / 0172665021 
An der Staufenmauer 6 
60311 Frankfurt am Main 
 
Hiermit bewerbe ich mich für einen Stand  
 
Name:_______________________________  Vorname _____________________________ 
Straße:______________________________   Ort/PLZ: ______________________________ 
Te: _________________  Fax: ______________Email: ______________________________ 
 
ANMELDESCHLUSS:   15. Juni 2011 
 
Meine Standgebühr für 3 Festivaltage beträgt pro laufenden Meter Standfront: 
 
1) Essenstand 3 x 3 m   900,- €  inklusiv 100-€ Kaution jeder Extrameter = 80,- € : ___________ 
    Fussboden ist erforderlich 
Geschirrspülmaschine, Teller und Besteck Vermietung ist in Handlung, Info später.   
Nur wieder verwendbare Teller und Besteck benutzen.  Speiseanbieter verpflichten sich, sich über die geltenden 
Hygieneverordnungen der Stadt Frankfurt kundig zu machen und diese strikt einzuhalten. Der Vertragsnehmer ist 
für die Kosten verantwortlich.                                                                                                                                
Belieferung: Sa. und  So. nur von 09 – 10.00 Uhr erfolgen. Danach keine Autobewegung. 
KEIN GETRAÄNKE-VERKAUF!  Wer Getränke verkauft, muss SOFORT OHNE WEITERE MAHNUNG den 
Stand abbauen und das Fest verlassen!!! 
 
2) Kunsthandwerk/Kleidung/CDs und Video Stand 3 x 3 m = 200,- € inklusiv 100€ Kaution jeder Extra 80,- € ___ 
. 
3) Haare Flechten 1 Meter =80,- € + 50€ Kaution    Extrameter = 80,- € : ___________ 
 
4) Gewerblicher Infostand 3 x 3 m = 80,- € + 50 € Kaution : __________ 
 
5) Reiner Infostand für Vereine 3 x 3 m =30,- € + 50€ Kaution : _____________ 
 

• Für jeden Stand ist eine Kaution zu überweisen. Nach Beendigung des Festivals und einem   
ordnungsgemäßen Verlassen des Standplatzes wird die Kaution zurückerstattet. 

 
• Überweisen Sie den Gesamtbetrag (Standmiete + Kaution vor dem Schlussdatum) auf  das Konto: 

 Afrikanischer & Karibischer Kulturverein e.V. Kont o Nr. 200 196 189  BLZ 500 502 01, Frankfurter 
Sparkasse.  Nach Bezahlung ist Ihre Anmeldung gültig.  Anschlussdatum  15. Juni 2011 
  

• Standausstattung ist Sache des Standmieters. Für Wetterschutz tragen Sie bitte selbst Sorge.   
• Werbung ist mit dem Veranstalter abzusprechen. 
• Der Standinhaber haftet für die Schäden seiner Gäste und Besucher gegenüber dem Veranstalter. 
• Bei Vertragsrücktritt durch den Standmieter wird die hälfte des Betrag + Bearbeitungsgebühr 10% wird 

fällig. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
• Aufbau am Do. 04. August 2011 ab 14 Uhr bis 22 Uhr und  Abbau am So. 07. August 2011 ab 22.30 Uhr, 

kein einfahrt während die Veranstaltung 
• Findet die Veranstaltung infolge höherer Gewalt oder anderer unvorhersehbarer fälle nicht statt verzichtet 

der Mieter auf alle Schadenersatzansprüche gegen die Vermieter. 
 

• Land ______________________          Ich verkaufe:__________________________________       
 

• Mit Unterzeichnung des Vertrages werden die gültigen Vertragsbedingungen anerkannt. 
 
 
Datum:______________ Unterschrift: __________________ 
 
 



Veranstalter:  AFRIKANISCHER & KARIBISCHER KULTURVEREIN e.V.  
Bitte beachtet alle die Teilnahme-Regeln, um uns allen ein angenehmes Fest zu ermöglichen. Bei 
Nichtbeachtung der Regeln müssen wir sofort ohne Verwarnung den Stand schließen und können diesen 
Stand bei zukünftigen Festen nicht mehr berücksichtigen. 
 
Für die Anmeldung und Teilnahme gelten folgende Bedingungen: 
1. Die Preise entnehmen bitte dem beiliegenden Anmeldeformular. 
2. Anmeldeschluß ist der 15. Juni 2011; d.h. bis dahin müssen Eure Anmeldungen bei uns eingegangen sein. Überweist  bitte 

die Standgebühr auf das Konto von "Afrikanischer und Karibischer  Kulturverein e.V."  bei FRANKFURTER 
SPARKASSE, BLZ 500 502 01, Kontonummer  200 196 189. Die Zahlung des Gesamtbetrages muss dann bis 
spätestens15. Juni 2011 auf diesem Konto eingegangen sein. Erst durch die Bezahlung wird Eure Anmeldung gültig. 
Bitte immer den Namen des Standinhabers (= Anmelder) auf  die Überweisung schreiben, damit wir die Zahlung sicher 
zuordnen können. Sollte der Einzahler nicht mit dem Standinhaber identisch sein, bitte dessen Namen in den 
„Verwendungszweck“ auf der Überweisung schreiben. 

3. Die Standmiete enthält Kosten für Strom, Wasser, Toiletten, Müllbeseitigung und Sanitäter. Sie beinhaltet jedoch keine 
Einrichtungsgegenstände. Zelte, Tische,  Sitzgelegenheiten, Wasserschläuche, Lampen und Kabel sowie Müllsäcke sind 
mitzubringen. Essensstände dürfen nur wieder verwendbare oder essbare Teller und Bestecke verwenden. Bitte 
bringen Sie Ihren Abfall verpackt in die Müllcontainer. Stände, die sich nicht daran halten, erhalten die Kaution 
nicht zurück.   

4. Die Standinhaber/in haftet allen Besuchern gegenüber für Schäden, die durch die Stände verursacht werden.  
5. Der Pächter hat seinen Stand gegen Einbruch, insbesondere nachts, ordnungsgemäß zu sichern und zu versichern. Die 

Veranstalter übernimmt keine Bewachungsverpflichtung. Eventuelle Ausfälle bei der Strom und Wasserversorgung 
berechtigen den nicht zu Regressansprüchen gegen die Veranstalter. 

6. Wegen einer Begrenzung der Anzahl der Stände werden diese in der Reihenfolge ihrer  Anmeldung berücksichtigt. 
7. Bei Vertragsrücktritt durch den Standmieter  später als 3 Wochen vor der Veranstaltung wird die Standmiete nicht 

zurückerstattet. Bei Vertragsrücktritt bis 3 Wochen vor der Veranstaltung werden 50% der Standmiete zurückerstattet. 
8. Da unser Fest einen afrikanischen Charakter hat und behalten soll, sind Waren aus anderen Kulturen sowie Imitationen 

afrikanischer Produkte (z.B. Imitationen von Ghana-Körben oder Kenia-Taschen aus Vietnam) nicht zugelassen. Stände 
mit einem solchen Angebot erhalten keinen Standplatz. 

9. Der Verkauf von Getränken und Eis durch die Aussteller ist strikt verboten.  
10. Bitte geben Sie im Anmeldeformular genau an, welche Waren/Dienstleistungen Sie anbieten wollen. Der Standplatz darf nur 
zu dem im Nr. 10 angegebenen Zweck benutzt werden: Waren dürfen nur von dem zugewiesenen Standplatz angeboten und 
verkauft werden.  
11. Der Pächter trägt das wirtschaftliche Risiko seines Betriebes. Alle Ansprüche gegen die Verpächterin aufgrund entgangenen 
Gewinns werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen oder dergleichen hat der Pächter auch dann keinen Anspruch auf 
Entschädigung, wenn er den Betrieb einschränken oder einstellen muss. 
12.  Kein Teilnehmer hat Anspruch auf einen bestimmten Platz. Nummern für die Plätze werden von uns vergeben, und die 
Stände sind verpflichtet, die ihnen von uns zugewiesenen Plätze einzunehmen. 
13. Änderungen- Abänderungen dieses Vertrags, Zusätze und sonstige Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie 
schriftlich zwischen den Parteien vereinbart sind. 
14.  Das Parken ist nur in den von uns zugewiesenen Bereichen erlaubt. 
15.  Laute Musik an den Ständen ist ab 23.00 Uhr verboten. 
16.  Der Aufbau findet am Fr. 04. August von 14 - 22.00 Uhr und der Abbau am So. 07. August 2011 ab 24.00 Uhr statt. Wir 
weisen daraufhin, dass erst am Sa. 06. August eintreffende Aussteller keinen Anspruch auf ihren Standplatz mehr haben!  
       Am Fr. 05. – So. 07. August 2011 um 10.00 Uhr  müssen alle Fahrzeuge das Festgelände verlassen haben.  
       In den Zwischenzeiten ist eine Zufahrt ins Festgelände nicht möglich! 
17.  Von den auf dem Gelände verlegten Kabeln darf kein Strom genommen werden. 
18.  Waren, die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind, dürfen nicht verkauft werden. 
19.  Das beigefügte Blatt "Auszüge aus dem Merkblatt über die Abgabe von Lebensmitteln bei Vereins-, Straßen- oder    
Volksfesten des Staatlichen Veterinäramtes" muß von den Ständen, die Lebensmittel verkaufen, beachtet werden. 
Regreßansprüche gegen uns, die diesen Ständen durch Nichteinhaltung der Bestimmungen des Merkblattes durch sie selbst 
entsteht, können uns gegenüber  nicht geltend gemacht werden. 
20. Vertragsverstöße: für Verstöße des Pächters gegen die Bestimmungen  dieses Vertrages wird je Verstöß eine 
Konventionalstrafe in Höhe von €1000,00 festgesetzt. Bezüglich der Kündigung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).   
 
Falls Ihr noch Fragen habt, ruft uns bitte kurzfristig an. 
 
Let's get together and feel alright! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SSttaannddaannmmeelldduunnggeenn  uunndd  FFrr aaggeenn  zzuu  ddeenn  SSttäännddeenn  bbii tt ttee  sseennddeenn  aann::   
WWeennddyy  EEllssnneerr,,  AAnn  ddeerr  SSttaauuffeennmmaauueerr  66,,  6600331111  FFrraannkkffuurrtt  aamm  MMaaiinn  ––    
TTeell ..  ++  AABB  ++  FFaaxx::  006699  //  2299  3355  5511    uunndd  00117766  //  2288  0011  0077  1199  
LLaammiinn  BBaaddjj iiee  ––  TTeell ..  006699  //  4433  5555  7777  uunndd  00117722  //  6666  2255  002211    
EE--MMaaii ll ::  iinnffoo@@aaffrroo--kkaarriibbiikk..ddee  --      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Internet:  http://www.afro-karibik.de   -  E-mail:  info@afro-karibik.de  


